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Amtlicher Teil 

 

Stadt Burg 
 
1. Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses am 22. Oktober 2012 
 
Hiermit wird bekannt gemacht, dass am Montag, 22. Oktober 2012, 17.30 Uhr in Burg, Schulstraße 12, 
Clausewitz- Erinnerungsstätte, die nächste öffentliche Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses 

stattfindet. 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 
3. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 10. September 2012 
4. Protokollrealisierung 
5. Berichterstattung Clausewitz-Erinnerungsstätte 
 BE: Kustos Herr Möbius 
6. Berichterstattung Kulturstammtisch zur Auswertung der Sommermusiken 2012 und weiteren initiierten 

Veranstaltungen und Ausstellungen 
 BE: Herr Borghardt  
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Bedarf und kann kostenlos in den Ortschaftsbüros und in der Stadtverwaltung Burg (In der Alten Kaserne 2) abgeholt werden. Eine 
Verteilung an alle Haushalte der Stadt Burg erfolgt nicht. Einwohner und Interessierte mit einem Internetzugang und einer E-Mail-Adresse 
können sich auch in einen E-Mail-Verteiler zur Zusendung des Amtsblattes über das Internet eintragen lassen. Anmeldungen zur 
Aufnahme in den E-Mail-Verteiler können an die E-Mail-Adresse: burg@stadt-burg.de gerichtet werden. 
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7. Darstellungen der Planungen zum Brigitte-Reimann-Jahr 2013 
 BE: Herr Borghardt  
8. Anfragen und Anregungen  
 
Nicht öffentlicher Teil 
9. Anfragen und Anregungen  
10. Schließen der Sitzung 
 
 
2. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 23. Oktober 2012 
 
Hiermit wird bekannt gemacht, dass am Dienstag, 23. Oktober 2012, 18.00 Uhr, in Burg, In der Alten  
Kaserne 2, 3. OG, Beratungsraum, Zi. 310 die nächste öffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 
stattfindet. 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 
3. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 11. September 2012 
4. Protokollrealisierung 
5. Bauleitplanung der Stadt Burg/Änderungsverfahren/5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 "Industrie- und 

Gewerbepark" 1. Bauabschnitt 
 hier: Beschluss über die Behandlung der Stellungnahmen (Abwägungsbeschluss) 
 (Vorlagen-Nr. 2012/111) 
6. Anfragen und Anregungen  
 
Nicht öffentlicher Teil 
7. Flächenübertragung Bergstraße/Vogelgesang 
 (Vorlagen-Nr. 2012/109) 
8. Anfragen und Anregungen  
9. Schließen der Sitzung 
 
 

3. Sitzung des Wirtschafts- und Vergabeausschusses am 24. Oktober 2012 
 
Hiermit wird bekannt gemacht, dass am Mittwoch, 24. Oktober 2012, 18.00 Uhr, in Burg, In der Alten  
Kaserne 2, 3. OG, Beratungsraum, Zi. 310 die nächste öffentliche Sitzung des Wirtschafts- und 
Vergabeausschusses stattfindet. 

 
Tagesordnung: 

 
Öffentlicher Teil 
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 
3. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 12. September 2012 
4. Protokollrealisierung 
5. Bauleitplanung der Stadt Burg/Änderungsverfahren/5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 "Industrie- und 

Gewerbepark" 1. Bauabschnitt 
 hier: Beschluss über die Behandlung der Stellungnahmen (Abwägungsbeschluss) 
 (Vorlagen-Nr. 2012/111) 
6. Anfragen und Anregungen  
 
Nicht öffentlicher Teil 
 
7. Auftragsvergabe Gebäudereinigung 
 Los 1.1  Großes Rathaus und  
 Los 1.2  FFW Burg und 
 Los 2  Grundschule und Hort "J. H. Pestalozzi" 
  (Vorlagen-Nr. 2012/106) 
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8. Auftragsvergabe Gebäudereinigung 
 Los 3  Grundschule, Planetarium und Hort "Albert Einstein"  
 Los 4  Kindertagesstätte "Ihlespatzen" 
 Los 5  Sporthalle "Platz des Friedens" 
  (Vorlagen-Nr. 2012/107) 
9. Auftragsvergabe Gebäudereinigung 
 Los 6  Grundschule, Hort und Kindertagesstätte und Ortschaftsbüro Niegripp 
 Los 7  Kindertagesstätte und Ortschaftsbüro Schartau, FFW Schartau 
  (Vorlagen-Nr. 2012/108) 
10. Anfragen und Anregungen  
11. Wiederherstellen der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der Ergebnisse der in der nichtöffentlichen Sitzung 

gefassten Beschlüsse 
12. Schließen der Sitzung 
 
 
4. Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses am 25. Oktober 2012 
 
Hiermit wird bekannt gemacht, dass am Donnerstag, 25. Oktober 2012, 18.00 Uhr, in Burg, In der  
Alten Kaserne 2, 3. OG, Beratungsraum, Zi. 310 die nächste öffentliche Sitzung des Finanz- und 
Rechnungsprüfungsausschusses stattfindet. 

 
Tagesordnung: 

 
Öffentlicher Teil 
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 
3. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 13. September 2012 
4. Protokollrealisierung 
5. Anfragen und Anregungen  
6. Zinssatz für das Anlagekapital (Eigenkapital) in kostenrechnenden Einrichtungen 
 (Vorlagen-Nr. 2012/110) 
 
Nicht öffentlicher Teil 
 
7. Flächenübertragung Bergstraße/Vogelgesang 
 (Vorlagen-Nr. 2012/109) 
8. Anfragen und Anregungen  
9. Schließen der Sitzung 
 
 
5. Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt- Verfahren nach dem 
Bodensonderungsgesetz (BoSoG) in Verbindung mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz 
(VerkFlBerG)zur Bereinigung der Rechtsverhältnisse an Verkehrsflächen und anderen öffentlich 
genutzten privaten Grundstücken 
Verfahren: V25-7011439-2012 „Tieferwisch“in Burg 
Verfahren: V25-0188-2006 „Blumenstraße“ in Burg 
 

 
 

Verfahren nach dem Bodensonderungsgesetz – BoSoG  
      in Verbindung mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz - VerkFlBerG 

           Nr. V25-202-2006 
 

Das Verfahren V25-202-2006 wurde unterteilt. Nachfolgend genannte Flurstücke werden unter der Nr. V25-
7011439-2012 weiter geführt.  
 
Sonderungsplan Nr. V25-7011439-2012 in der Gemeinde Burg, Stadt; Gemarkung Burg; Flur 26; Flurstücke 
10218 und 2290/67 
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In dem genannten Gebiet ist ein Verfahren nach dem Gesetz über die Sonderung unvermessener und überbauter 
Grundstücke nach der Karte (Bodensonderungsgesetz-BoSoG) vom 20.12.1993 erschienen im Bundesgesetzblatt - 
BGBl. I Seite 2182, 2215 zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22.12.2010 (BGBl. I S. 2255) in 
Verbindung mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz vom 26.10.2001 (BGBl. I 2001 S. 2716), zuletzt geändert 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBI I S.2617) eingeleitet worden. Hierdurch soll das Erwerbsrecht 
der öffentlichen Nutzer an Verkehrsflächen und anderen öffentlichen genutzten privaten Grundstücken ausgeübt 
werden. Sonderungsbehörde ist das Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Elisabethstraße 15, 06847 
Dessau-Roßlau. 
 
Der Entwurf des Sonderungsplans, sowie die zu seiner Aufstellung verwandten Unterlagen, liegen vom 29.10.2012 
bis 28.11.2012 in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Dessau-Roßlau 
während der Öffnungszeiten zur Einsicht aus. 
 
Die Öffnungszeiten sind wie folgt geregelt: 
 
Montag, Mittwoch, Donnerstag   8.00 – 13.00 Uhr 
Dienstag                                      8.00 – 18.00 Uhr 
Freitag                                      8.00 – 13.00 Uhr 
 
Einsichtnahmen außerhalb der Öffnungszeiten sind nach telefonischer Absprache möglich. Ein Exemplar des 
Sonderungsplanentwurfs wird in den Diensträumen der Stadt Burg, Abt. Liegenschaften, In der Alten Kaserne 2 in 
39288 Burg zu den dort genannten Öffnungszeiten zur Einsicht ausliegen. 
 
Alle Planbetroffenen können innerhalb des oben genannten Zeitraumes den Entwurf für den Sonderungsplan sowie 
seine Unterlagen einsehen und Einwände gegen die getroffenen Feststellungen zu den dinglichen 
Rechtsverhältnissen erheben. Planbetroffene sind die Eigentümer der betroffenen Grundstücke, die Inhaber von 
dinglichen Nutzungsrechten, von Gebäudeeigentum und Anspruchsberechtigte nach dem 
Sachenrechtsbereinigungsgesetz. Das gleiche gilt für die Antragsteller von Rückübertragungsansprüchen nach dem 
Vermögensgesetz oder aus Restitution (§ 11 Abs.1 des Vermögenszuordnungsgesetzes) und für die Inhaber 
beschränkter dinglicher Rechte an den betroffenen Grundstücken oder Rechten an diesen Grundstücken. 
Die Einwände sind bei der oben bezeichneten Sonderungsbehörde unter der oben genannten Anschrift schriftlich 
oder zur Niederschrift zu erheben. 
 
 
 
Im Original gezeichnet und gesiegelt 
Im Auftrag 
 
     Siegel 
Jochen Hausen 

 
 
 
 
 
 
 
  Karte siehe Folgeseite 
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Verfahren nach dem Bodensonderungsgesetz – BoSoG  

     in Verbindung mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz - VerkFlBerG 
 

Sonderungsplan Nr. V25-0188-2006 in der Gemeinde Burg, Stadt; Gemarkung Burg; Flur 21; Flurstücke 
198/8, 10010, 10012 und 10050 sowie in der Flur 23; Flurstücke 113/5 und 10904 
 
In dem o. g. Gebiet ist ein Verfahren nach dem Gesetz über die Sonderung unvermessener und überbauter 
Grundstücke nach der Karte (Bodensonderungsgesetz-BoSoG) vom 20. Dezember 1993 erschienen im 
Bundesgesetzblatt - BGBl. I Seite 2182, zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Dezember 2010 
(BGBl. I S. 2255) in Verbindung mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz vom 26.10.2001 (BGBl. I 2001 S. 
2716), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 31.Juli 2009 (BGBI I S.2617) eingeleitet worden. 
Hierdurch soll das Erwerbsrecht der öffentlichen Nutzer an Verkehrsflächen und anderen öffentlichen genutzten 
privaten Grundstücken ausgeübt werden. Sonderungsbehörde ist das Landesamt für Vermessung und 
Geoinformation, Elisabethstraße 15, 06847 Dessau-Roßlau. 
 
Der Entwurf des Sonderungsplans, sowie die zu seiner Aufstellung verwandten Unterlagen, liegen vom 26.10.2012 
bis 26.11.2012 in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation in Dessau-Roßlau 
während der Öffnungszeiten zur Einsicht aus. 
 
Die Öffnungszeiten sind wie folgt geregelt: 
 
Montag, Mittwoch, Donnerstag   8.00 – 13.00 Uhr 
Dienstag                                      8.00 – 18.00 Uhr 
Freitag                                      8.00 – 13.00 Uhr 
 
Einsichtnahmen außerhalb der Öffnungszeiten sind nach telefonischer Absprache möglich.  
 
Ein Exemplar des Sonderungsplanentwurfs wird in den Diensträumen der Stadt Burg, Abt. Liegenschaften, In der 
Alten Kaserne 2, in 39288 Burg zu den dort genannten Öffnungszeiten zur Einsicht ausliegen. 
 
Alle Planbetroffenen können innerhalb des oben genannten Zeitraumes den Entwurf für den Sonderungsplan sowie 
seine Unterlagen einsehen und Einwände gegen die getroffenen Feststellungen zu den dinglichen 
Rechtsverhältnissen erheben. Planbetroffene sind die Eigentümer der betroffenen Grundstücke, die Inhaber von 
dinglichen Nutzungsrechten, von Gebäudeeigentum und Anspruchsberechtigte nach dem 
Sachenrechtsbereinigungsgesetz. Das gleiche gilt für die Antragsteller von Rückübertragungsansprüchen nach dem 
Vermögensgesetz oder aus Restitution (§ 11 Abs.1 des Vermögenszuordnungsgesetzes) und für die Inhaber 
beschränkter dinglicher Rechte an den betroffenen Grundstücken oder Rechten an diesen Grundstücken. 
 
Die Einwände sind bei der oben bezeichneten Sonderungsbehörde unter der oben genannten Anschrift schriftlich 
oder zur Niederschrift zu erheben. 
 
 
 
 
 
Im Original gezeichnet und gesiegelt 

Im Auftrag 

        Siegel 

Jochen Hausen 

 
 
 
 
 
  Karte siehe Folgeseite 
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Ende der amtlichen Bekanntmachungen 


